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In Ergänzung der zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen im Deckblatt zum 

gemeinsamen zeichnerischen Teil des Bebauungsplans in der Fassung der 2. Ände-

rung werden die Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Katzengraben“ in 

der Fassung der 1. Änderung vom 26.11.1997 (siehe hierzu Anhang 1 dieser Schrift-

lichen Festsetzungen) für den gesamten Geltungsbereich wie folgt geändert bzw. 

ergänzt: 

 

II. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

2. Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die  

Stellung und Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 

 Unterziffer 2.5 wird neu hinzugefügt: 

 

2.5 Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen Wand- und 

Firsthöhe begrenzt:  

 

 

Die Wandhöhe wird zwischen Oberkante Erdgeschoss bzw. Untergeschoss Roh-

fußboden und dem obersten Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut ge- 

messen.  

 

Die Firsthöhe wird von Oberkante Erdgeschoss bzw. Untergeschoss Rohfußboden 

bis zur Höhenlage der obersten Dachbegrenzungskante gemessen. 
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Für Gebäude, die mit Flachdach errichtet werden, ist die maximale Wandhöhe 

maßgeblich. Den obersten Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut bildet je-

weils die Oberkante der Attika. 

 

Bei einhüftigen Dachformen ist für die untere Dachkante die Wandhöhe, für die obe-

re Dachkante die Firsthöhe maßgebend. 

 

 

III.  Bauordnungsrechtliche Vorschriften (§ 9 (2) BauGB) 

Baugestaltung (§ 74 (1) LBO) 

 

1. Dachgestaltung und Form 

Ziffer 1 mit den Unterziffern 1.1 – 1.10 entfällt ersatzlos 

 

2. Gebäudehöhen 

Ziffer 2 mit Unterziffer 2.1 entfällt ersatzlos 

 

3. Gestaltung der Bauten 

Ziffer 3 mit Unterziffer 3.1 entfällt ersatzlos 

 

 

Hinweise 

 

4. Denkmalschutz 

Unterziffer 4 wird neu hinzugefügt: 

 

Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archäologische Bodenfunde zutage treten 

können, ist der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie alle weiteren Erd- und 

Aushubarbeiten frühzeitig dem Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 – Denkmal-

pflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege (per Post, per Fax: 0761/208-

3599 oder per E-Mail: referat26@rpf.bwl.de) abzustimmen. Gemäß § 20 des Denk-

malschutzgesetzes sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende Funde (Scher-
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ben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbun-

gen u.ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Aus-

grabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu 

rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 

 

5. Denkmalschutz 

Unterziffer 5 wird neu hinzugefügt: 

 

Im Planungsgebiet bilden nach Geologischer Karte Gesteine des kristallinen Grund-

gebirges den Untergrund, die teilweise von Hangschutt/-lehm mit im Detail nicht be-

kannter Mächtigkeit und Zusammensetzung überdeckt sind. 

Für eventuelle Neubauten werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen ge-

mäß DIN 4020 empfohlen. 

 

 

 

 

 

Aufgestellt: Lahr, 08.05.2013 
 
KAPPIS Ingenieure GmbH 
 
 
 
 
gez. Kerstin Stern, Dipl.-Ing. Stadtplanerin  
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Anhang 1 
 
 

  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 6 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 7 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 8 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 9 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 10 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 11 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 12 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 13 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 14 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 15 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 
  



   
 
 

Gemeinde Fischerbach 
BPL „Katzengraben“ Schriftliche Festsetzungen   

Seite 16 von 16 
 

i.d.F. der 2. Änderung 

 

Europastraße 3 Fon: 07821 / 923 74-0 www.kappis.de 
77933 Lahr  Fax: 07821 / 923 74-29 mail@kappis.de 

 


